
EXTRA-Markt Bedingungen 
 

1. Allgemeines 
EXTRA Markt – Der private Kleinanzeigenmarkt von WESER-KURIER, Bremer Nachrichten 
und Verdener Nachrichten erscheint jeden Dienstag in der Hauptausgabe. Anzeigen-
schluss ist jeweils freitags um 16:00 Uhr für Print. Online ist der Anzeigenschluss sonn-
tags um 23:00 Uhr. Ausnahmen sind Feiertage.  

2.  Kostenlose Anzeigen 
Eine Anzeige im Classic-Format pro Woche mit bis zu 4 Zeilen ist für Abonnenten kosten-
los, gilt für den Eigenbedarf und ist nicht übertragbar. Die Gratisanzeige in Kombination 
mit der Sonnabendausgabe kostet 5 € für die ersten 4 Zeilen. Kostenlose Anzeigen dür-
fen für max. 2 Wochen (keine Widerrufsanzeigen) im Voraus in Auftrag gegeben werden. 

3.  Zahlung 
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Bankeinzugsverfahren oder Barzahlung. Eine 
Rechnungsstellung ist ausgeschlossen. Kostenpflichtige Anzeigen dürfen im Voraus auf-
gegeben werden. Die Bremer Tageszeitungen AG behält sich vor, Anzeigen, die von den 
genannten Bedingungen abweichen, nachträglich in Rechnung zu stellen, oder nicht zu 
veröffentlichen! 

4. Anzeigenkombination 
Für alle Anzeigen im EXTRA-Markt gibt es eine Kombinationsmöglichkeit mit der Sonn-
abendausgabe. Die Veröffentlichung muss zuerst am Dienstag erfolgen. Eine Einzeldispo-
sition am Sonnabend ist zum EXTRA-Markt Preis nicht möglich. Bei einer Kombination 
kann der Erscheinungstermin für den Sonnabend bis freitags, 12 Uhr storniert werden.  

5. Rubriken im Extra-Markt 
Es werden ausschließlich Verkaufsangebote und -gesuche von Privatinserenten veröf-
fentlicht, jedoch: 
 
- keine Dienstleistungen (Reinigungstätigkeiten, Lieferung, Kinderbetreuung, Garten  
  pflege u.a.) 
- keine Immobilien (dazu gehören auch Parzellen, Campingplätze, Grundstücke u.a.) 
- keine Bekanntschaften 
- kein Stellenmarkt 
- kein Fahrzeugmarkt (außer KFZ-Zubehör) 

6. Besonderheiten-Anzeigeninhalte  
- Die Angabe von Internetadressen ist nicht möglich.  
- Den Textzusatz: "Nur gegen Vorkasse, gegen Gebot oder Erstattung des Porto" lehnen 
wir ab. 
- Haushaltsauflösungen und private Flohmärkte werden nur mit offener Anschrift und 
   Legitimation durch Personalausweis veröffentlicht. 
- Nur Markenartikel oder Herstellerfirmierungen dürfen in Versalien (GROßBUCHSTA 
  BEN) geschrieben werden. 
 

 



 

7. Spezielle Annahmeregeln zu einzelnen Rubriken 

a. Lebensmittel/Genussmittel 
Anzeigen mit gewerblichem Hintergrund lehnen wir ab. Verkauf von alkoholischen 
Getränken ist nur mit dem Zusatz: „Abgabe an Personen ab 18 Jahren“ zulässig.  
Das Anbieten von Zigaretten, auch E-Zigaretten, ist nicht möglich. 
 

b. Arzneimittel und Drogen  
Das Anbieten von Arzneimitteln, ärztlichen Leistungen und Gutscheinen über ärztli-
che Leistungen ist nicht möglich.  
Das Anbieten von Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes und anderer be- 
wusstseinsverändernder Stoffe lehnen wir ab. 
 

c. Angebote mit sexuellem und jugendgefährdendem Inhalt 
Artikel und Leistungen mit sexuell ausgerichtetem Inhalt oder Zweckbestimmung 
dürfen weder im gedruckten Extramarkt noch auf www.weser-kurier.de für Jugendli-
che und Kinder unter 18 Jahren angeboten werden, z.B. Bücher, Zeitschriften, Bilder, 
Videokassetten, DVDs, CDs oder CD-ROMs mit jugendgefährdenden Inhalten. Aus-
nahme sind mit "FSK ab 18" bzw. "USK ab 18" gekennzeichnete Datenträger oder 
Medien (im Rahmen der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes).  
 

d. Eintrittskarten, Fahrscheine und Flugtickets 
Übertragbare Tickets wie Kinokarten, Fahrkarten, Gutscheine, Flugtickets etc. dürfen 
zwar angeboten, jedoch nicht verschenkt oder getauscht werden. Inserate zum Wie-
derverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (auch Theaterkarten), Gutschei-
nen, Tickets usw. werden nur als kostenpflichtige Anzeigen akzeptiert. Erwerb und 
Verwendung der Eintrittskarten zu Veranstaltungen der SV Werder Bremen GmbH & 
Co KG aA sowie der Zutritt zum Stadion unterliegen den Allgemeinen Ticket-
Geschäftsbedingungen ("ATGB") sowie der Stadionordnung der Bremer Weser-
Stadion GmbH. Die ATGBs liegen in den Kundenzentren des WESER-KURIER aus und 
sind auf www.werder.de zu finden.  
Diese sollten sich am Originalpreis orientieren. 
 

e. Geschützte Pflanzen, Tiere und Produkte von Pflanzen und Tieren 
Eine aktuelle Liste finden Sie in der Artenschutz-Datenbank des Bundesamtes für 
Naturschutz in Bonn unter www.wisia.org. Informationen zu den Regelungen des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) und den dazu erlassenen EG- 
Verordnungen bzw. Richtlinien finden Sie unter www.bfn.de/0305_cites.html.  
Das Anbieten geschützter Tiere oder Pflanzen und Produkte oder Teile geschützter 
Tiere oder Pflanzen, wie Elfenbein, Elfenbeinprodukte oder Krokodilleder, und der 
Handel mit Fellen geschützter Arten ist nicht möglich.  

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen ist gewerblich und kann deshalb im Extramarkt   
nur als Geschäftsanzeige veröffentlicht werden.  

 

http://www.werder.de/
http://www.wisia.org/
http://www.bfn.de/0305_cites.html


f. Haustiere und Zubehör 
Haustiere dürfen nicht verschenkt oder getauscht werden. Jungtiere müssen bei Ab-
gabe mindestens 8-10 Wochen alt sein. Die Abgabe von Tieren an Personen unter 16 
Jahren darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Eltern oder deren gesetzlichen 
Vertretern erfolgen. Gewerbliche Züchter dürfen nicht im privaten Kleinanzeigen-
markt inserieren.  
 

g.  Demokratiefeindliche Artikel und Relikte/Insignien des Nationalsozialismus 
Das Anbieten von Artikeln, die den Nationalsozialismus oder anderes extremistisches 
und verfassungsfeindliches Gedankengut verherrlichen oder verharmlosen, ist nicht 
möglich. Dazu gehören Orden, Schriften und Ahnenpässe etc. aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Gegen Artikel, die einen längeren Zeitraum der allgemeinen Militär-
geschichte beschreiben, ist nichts einzuwenden.   
 

h. Waffen und Waffenzubehör 
Das Anbieten von Waffen und Waffenzubehör ist nicht möglich. Hierfür gibt es 
Fachmagazine.  
 

i. Repliken und Fälschungen 
Der Wiederverkauf von Repliken ist nur dann gestattet, wenn diese als solche im Text 
kenntlich gemacht wurden.  
 

j. Fahrzeug-Zubehör 
Wohnwagen gehören nicht in den Extramarkt und nicht unter Campingartikel, son-
dern KfZ-Markt am Samstag. 
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